
Zeitschrift: Neues helvetisches Tagblatt

Herausgeber: Escher; Usteri

Band: 1 (1799)

Rubrik: Gesezgebung

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 31.03.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Neues helvetisches Ta g b! att.
(Fortsetzung des schweizerische» Republikaners)

HerauôMà.Pvn Escher und Uster.i Mitgl. der igesetzged. Räthe.

Dand l.

G e f e ; g e b u n g.

Grosser Rath, 23. August.

Präsident: Vonderflüe.
Anderwerth, im Namen einer Commission,

legt Gutachten vor über den bevorstehenden Aus-
tritt eines Theils des Obergerichtshofs, der Can-

tousgerichte, Disiriktsgerichte und der Verwal-
tungskammern.

Diese Gutachten werden auf Morgen an die
Tagesordnung gefezt.

Das Direktorium übersendet folgende Bothschaft:
Das Voilziehnligsdirettoriilm der hclv, einen uud

unthcilbaren Republik an die gesezgcbendcn
Räthe.

Bürger Gesezgeber!
Der junge Franz Bollomey, aus der Gemeinde

Money, im Distrikt Vivis, war unterm 2z. Aug.
wegen Verwiklung in einen Diebstah! des B- Joh.
Baptiste Bonjour, von Blonay, von de-n Can-
tonsger-cht im Leman zu zweijährigem Verhaft in
einem Zuchthaule verurthcilt worden; aus einem
Irrthum, dessen Grund man nicht crklä ea taun,
war Bollomey zum Schallenwerk gewiesen, und
dabei beinahe ein ganzes Jahr gelassen worden.
Zu Gunsten ihres Sohnes dringt nun die Mutter
auf die Nachlassung voi dem Rest ftiner Strafe.
BB. Gesezgeber, die ft harte Verstärkung einer weit
gelindem Strafe ist in der That ein Titel zum An-
suchen um obige Nachlassung. Das Direktorium
glaubt, daß die Gerechtigkeit selbst sie crfoderc,. ud
darum thut es Ihnen hiezu den Vorschlag.

Cs ladet Sie ein, diesen Gegenstand in Bera-
thung zu ziehen.

Bern, den 19. August 1799.
Republikanischer Gruß:

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,
La h a rpe.

Im Namen des Direktoriums, der Gen. Sckr.
M 0 u s s 0 n.

Bern, zc>. Aug. 1799- (G. Fruktid. VIl.

Dieser Vothschaft wird sogleich eiuniüthig cut-
sprachen.

Das Direktorium übersendet folgende Vothschaft:

Das Vollziehunqsdirtktvriitm der einen und un-
kheilbaren helvetischen Republik an die ge-
setzgcbendeu Räthe.

Bürger Gesezgeber!
Es setzen sich der Vollziehung von Verbän-

nungsurthnien, die von Tribunalen in Helvetien
ausgesprochen worden, Schwierigkeiten entgegen.
Die dermalige augenblilnche Anweftuheit feindlicher
Truppen um Helvetic» verschließt solchen Verur-
theilten jeden Ausweg nach den benachbarten Staa-
ten; ebenfalls machen auch die Polizei und die
scharfe Untersuchung der Paßports die Verweisung
derselben in andere Gegenden unmöglich.

Wahrend dieser Lage der Dinge schlägt Ihnen,
BB. Gesezgeber das Direktorium vor, die Re-
gicrung zu bevollmächtigen, daß sie die Verurtheil-
ten so lange zu öffentlichen Arbeiten verdammen
könne, bis die Umstände die Vollziehung der übre
sie verhängten Straft gestatten.

Bern, den 19. August 1799.
Republikanischer Gruß!

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums
L a h a r p c.

Im Namen des Direktoriums, der Gen. Sekr.
Mousson.

Hub er kann dieser Bothschaft durchaus nicht
beistimmen, denn die einfallend?» ZwischenumstanR?
sollen zu Gunsten und nicht wider die Vcrurchèilt n
ausgelegt werden. Er fodert nähere Untersuchung
durch eine Commission.

Seicetan stimmt Hubern bei, »nd findet due

Grundsätze dieser Bethfchaft im WCerftruä>- nil:
denen der vorherigen Bothschaft. Eigêàch hàdas Direktorium nur über die einzelnen Fälle Ab-
àndêrm-g der Strafe fodera sor-en.

Herzog v. Ess. ist gleicher Meinung/ und wllt
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nie das Direktorium bevollmächtigen, Vergehen zu
^

irgc-?d einer Strafe durch sich ftlbst zu verdammen, j

Kühn folgt, und da die Perba nung im All- '

gemeinen allen Grundsätzen des Volkerrechts zum-
der ist, so will er, daß diese Commission, statt der
Verbannung, e ne andere Straft in dem peinlichen
Ceftzbuch arrache.

Sccretan: Kuhns Grundsätze sind ganz rich-
tig; alle«!, da die verschiedenen Völkerschaften
noch nicht hierüber einig sind, so würwe das Volk,
welches zuerst diesen Gmndsaz aufstellen wollte,
dabei sehr zu kurz kommen; «bervem haben wr
noch nicht vor langer Zeit das Kriàalneftzbuch
bcst'mn:, also wollen w r doch nicht schon dasselbe

zu andern anfangen. Er bittet also Kühn, sein
Begehren ndch .u vertagen.

H über stiuunt Sekr-tau bei, besonders da es
den Fall geben kann, daß in dem einen Land
etwas Sünde ist, was es im andern nicht ist;
warum sollten also solche Vergehen nicht mit der
Verbannung gestraft werden dürfen? asso kann
doch auch Ausnahme von Kuhns Grundsaz start
haben.

Kühn: Diese Einwürfe sind unbegründet, denn
da wir unsere Verfassung auf Gerechtigkeit gründen
wolleu, so sollen wir nicht davon abweichen; über--
dem wenn wir keinen Verbrecher mehr tvsgsrnden,
so brauchen wir auch keine fremden mehr anzrmeh-
men. Ich beharre also auf dem Antrag.

Zimmerman» fodert, daß Kuhns Antrag, der
Commission, die über den Knnu'naicoder nicdcrge-
ftzt ist, überwiesen, und dagegen über diese Both-
Ich a ft eine neue Commission niederge'czt werde.

Dieser Antrag wird angenommen, und in diosc
Commission geordnet: G y se n d ô rfer, E nz, Pol-
leti, Würfch und G rüt c r.

Das Direktorium übersendet folgende Vothschaft:

Das VolizjehlMstsdirêktcwiunl der einen und un-
chêilbaren helvetischen Republik an die
geftygebendcn Räthe.

Bürger Repräsentanten!
Mehrere ehemalige Lehenherre» weigern sich,

nach Abschassung des Zehnten und anderer Feudal-
gefalle, den Pfarrern, welche sonst von ihnen ihre
Emkünfte bezogen, dieselben' ferner verabfolgen zu
lassen. Einige erbieten sich auf die Entschädiguugs-
summe fur die abzulösenden Feudaiabgaben, mso-

.fern sie daraus die Geistlichen besolden und die
Kl chcngebaude unterhalten mnßren, Verzicht zu
thun, wenn der Staar dagegen auch die ihren
Rcchwu anklebenden Beschwerden zu übernehmen
bereit sey. Sie, BB. Repräsentanten, werden in
Ihrer Weisheit die Bedingungen festsetzen, unter

8

welchen die Rcstgionödicner, weiche auf dergleichen
Patronats»,wunden sitzen, in Zukunft bà'det wer-
den sollen. Der Zustand einiger dieser Pfarrer wer
t.o. bedaurungswerth und erheischte so schlemche
Hülfe, daß -ich das 'Vollziehung^ irektorium gen«
thigt sah, den Verwaltnngskilmmer» einstweilen
die We-suug zu geben, diesen bedrängwn Pfarrer»,
bis die Gesezgeber enlscheider-de Gesetze bierübet' er,
lassen hotten, einige Entschädigung, so wie eu
iwrigeu Rt.lgioi>slchrern zukommen zu lassen, doch

mit dem Vorbehalt, daß der Betrag derselben von
den Entschädigungssummen, die den Patronen oder

chmalftcn behenherreu gebühren, seiner Zeit acht-
zogen werden, und also wi'ed r in die StattsW
zi.rüksiieuen soll.

Es wiro auch nothwendig seyn, daß Sie vecord«

nen, wie es mit den Bameparatirnen in. den

Pfarrhaoftrn gehalten seyn soll, wrlche dcnPatw-
neu oder Gemeinden oblagen, und nun in Folge
dtt Abschaff.arg der Zehn!.!! >. nd Feudalrechten von

beidu! verweigert werden, sey es, daß die Gebäude

als Eigenlhum der Kirche, oder sey es, daß die-

ftlbeu als den Patronen zugehörend, oder endlich

als Genneindgut angesehen werden müssen. I?>
er-ieu Fall ist es klar, daß die N-tion, welche die

Guwr der Kirche in Vermal ung genommen Hut,

für die Erhaltung der Gebäude sorgen sollss alle»«

die beiden lezteru Falle bedürfen einer scrgsâge»
Erörterung uns Entscheidung des Geftzgebers.

Repnotiknnischer Gruß!
Der Präsident des vollziehenden ss ssKoriums,

ìi a h a r p e.

Im Namen des Direktoriums', dâ Gen. Eekr.

M o u f s o n.

Diese Bothschaft wird an eine aus den

Gmür, Carmiutran, Pozzi., Oetray »

Inderinatten bestehende Commission gewieun.

Schlumpf, im Namen einer Commw
legt ein Gutachten über Erläuterung des Ge,<G

.er, welches über die Nutzniessung der S-eme> '

guter gemacht wurde. Dieses Gutachten wird i

6 Tag auf das Bureau gelegt.
Folgendes Gutachren wird zum zweitenmal v

lesen und §Z weift in Berathung genommen.

A n d e n S e n a t.

In Erwägung, daß es wichtig ist,
bestimmen, nach welcher die Urvcrsammlunge
sammen berufen werden sollen,

hat der große Rath, nach erklärter DringsiW e.,

beschlossen: ^

i. Es -st eine Urversammlung m êss
weich: die Anzahl von hundert Aktivrnrgcr ^ v
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2. Es ist eine UrVersammlung in jeder Sektion l

der großen Gemeinden. Diese Sektionen werden
nach Vorschrift des Gesetzes vom
gebildet.

Z. Die Burger der Weiler, Dörfer oder Flecken,
welche nicht h nd<rt Aktivösirger enthalten würden,
vereinigen sich mit denjenigen des nächstgelegenen
Fleckens oder Dorfs.

4. Die Vereinigung geschieht an demjenigen Z

Ort, wo es die meisten Stimmenden hat,— Sollte
sich hierüber einiger Streit erheben, so soil die Ver-
waltungskammer des Kantons, für dieses Jahr
allein, darüber entscheiden.

Z. Um in einer UrVersammlung zu stimmen, muß
man nach den Ausdrücken des § iy. und 20. der
Constitution, Schweizer-Bürger seyn, und das Alter
von 20 Jahren zwükgeiegt-chabcm

6. Man muß ferner seit 5 Jahren in der Ke-
meiude oder den Gemeinden, woraus die ttrver-
sammlung besteht, wohnhaft seyn. Die helvetischen
Bürger, welche nicht einen sjàhrigen Wohnsiz in
der Gemeinde hatte», wo sie sich aufhalten, wer-
den um zu stimmen in die Gemeinde gewiss u, wo
sie zulez? einen sjàhrigen Wohnsiz zurükgelegt ha-
b'en; w-nn sie dieses Bediugniß nicht erfüllen kön-
neu, so stimmen sie au ihrem Geburtsorte, oder l

wem, sie mchr in Helvetieu gebore» waren, an dem
Geburtsort ihres Vatels.

7- Die Munizipalitàt jedes Orts ist gehalten,
Mt der grbsten Sorgfalt die Register, welche die
Aufzahlung der in der Gemeinde wohnhaften Bür-
ger enthalten, nachzusehen; sie streicht in dem Ver-
zeichmß die verstorbenen Bürger aus, sie schreibt
die Namen derjenigen ein, weiche, da sie das Al-
Jr von 20 Jahren erreicht haben, in die Klasse
der Aktivburger getrelen sind.

Sollte es Gemeinden geben wo es keine solche
Register hatte, oder sollten sie so ungenau seyn,
dap sie umiuz wären, so soll die Municipalität al-

m den Gemeinden wohnhaften Aktlvdürgern
auuescylen, sich in dem Register einzuschreiben, das
sie zu d-ejem Hutzwek erofne» wird. Sie soll hier-'
zu eine Frist von z Tagen vor der'Haltung der Ur-
Versammlung festsetzen. Dieses Register soll den
Hau,- und gamilien-Namen jedes Bürgers, dieje-
nkgen seiues rbarers und senier Mutter, wtN Allerund ,einen Beruf anzeigen.

^'îrgw, welcher den Verordnungen,
diê Mi.nizipalltàèen bekannt machen werden,

um.ftch nach Vorschrift des vorhergehenden Art.
Nîcht gehorchen würde, soll von den Ur-

t,î'S"vlttngen dieses Jahrs ausgeschlossen werden,

tbm
eine Btiß von « Kf. zu Gunsten der Na-

y. Diese Register solle» den Tag vos den Ur-
Versammlungen um 6 Uhr Abends geschlossen werden»

10. Wenn sich Zweifel in Betreff der Stimm?
fahigleit einiger Bürger erheben würden, so soll die.?
Munizipalitàt ihre Rainen auf ein besonderes Ver?
zeichniß einschreiben lassen, und die Gründe bei?
fügen, warum sie dafür halt, daß dieselben nicht
das Recht haben, der Urvcrsammhmg beizuwohnen»

11. In den in Sektionen eingetheilten Gemein-
den hat jede Sektion ihr besonders Register, wo-
die Namen der in den Sektionen wohnhaften Pur?
ger eingeschrieben sind.

im Der Regierungsstatthalter ssll die Urversamm?
lungen seines Cantons auf den Tag und die Stun?
de zusammen berufen, welche das Gestz bestimmen
wird.

IZ. Au dem Hauvtorte des KaukonS soll einst-'
weilen der Regienmgsstatthalter bei den llrversamm-
lungen Vorsitzen; wenn es mehrere Sektionen hat,
so sitzeil dcn-elben einstweilen die Unttlstatchaltee
und die Agenten vor.

iZ. An den Distrikts - Hauptorten hat .der Dis?
trikts - Statthalter den einstweiligen Vorsiz in der
UrversammlauZ.

iZ. An den andern Orten ist der Agent einst?
weiiiger Vorsitzer der Versammlung.

16. Zwei zu dem Ende von der Munizipalitàt
bestimmte Munizipal - Beamte sollen diesen Urver?
sammlangcn beiwohnen; sie versehen dabei einstwei--
len der eine das Amt eines Secretärs, der andere
eines Etimmenzâhlers.

17. Der einstweilige Vorsitzer eröffnet die Sitzung,
.mit Vorlesung des Registers der Aktivbürger, wenn
sich unter der Anzahl der gegenwärtigen Bür-
ger jemand befinden würde, dessen Stimmfähjgkeit
bezweifelt wurde, so soll die Versammlung durch
Aufrehen und Sitzenbleiben darüber entscheiden.

13. Hierauf zeigt der Vorsitzer der Versamm?
lung an, daß sie zur Lmemumg eines Vorsitzers,
zwei «ecretaren und vier Stimmenzàhlern schrei?
ten soll.

> Die Versammlung schreitet zuerst zu der
Wahl zweier Secretären, die Wahl geschieht auf
folgende Weise. Der Vorsitzecladet eine Bank nach

i der andern ein, die zur ErMung dieses Armes
tüchtigen Bürger vorzuschlagen; die vorgeschlage-
neu Namen werden sorgfältig einer nach deut an-
dern aufgeschrieben ; nach Beendigung dieses Ge-
schafts verliest der Vorsitzer das Verzeichniß und
bringt dasselbe in Ordnung, wen» etwas darum
vergessen war; hierauf ftzt er jeden vorgeschlagenen
Bürger ins Mehr, indem er hierbei die Ordnung
des Vorschlags befolgt.

so. Jedesmal, wann die Versammlung berathen
wird, wird die Zahl der-Stimme» von dem eins^-
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»»eiligen Stimmenzähler gezählt, und von dem
Munizip.il-Beamten welcher das Amt eines Secre,
târs versteht, genau niedergeschrieben. Der Vow

Asitzcr verliest den Ansschlag des Mehrs, und ruft
denjenigen zum ersten Sccrerär aus, welcher am
meisten Stimmen erhalten hat. Das gleiche Ver,
fahren wird für die Wahl des zweiten Secretärs
wiederholt.

ar. Die Wahl der vier Stimmenzâhkcr geschieht

auf die gleiche Weise, wie die des Seeretürs.
Die Wahl des Vorsitzers geschieht durch gehest

mes und relatives Slimmemuchr.
22. Das Amt des Vorsitzers ist: der Versamme

lung die verschiedenen Verhandlungen vorzulegen,
sie znr Beobachtung der Constitution und der Ge,
setze?;» rufen, wenn sie sich davon entfernen wür,
ve'z^er sich besonders der Kanzlei vor, er control,
lirt dieselbe, und hat die Aufsicht über sie, der
erste Stimmenzcchler versieht in seiner Abwesenheit
seine Stelle.

2g. Die Sekretärs schreiben die Stimmen auf,
und die Nauun der Bürger, welche gestimmt haben.

24. Die Stimmenzàhler empfangen die Zettel;
sie werfen dieselben in die Schachtel und ziehen sie

heraus; sie sprechen mit lauter Stimme die Na,
men derjenigen aus welche darauf geschrieben
sind; sie übergeben die Zettel dem Vorsitzer; sie

zählen die Anzahl der Stimmen, und rufen die,
jenigen als Wahlmänner aus, welche die Mehrheit
der Stimmen erhalten haben.

25. Nachdem der Vorsitzer, die Sekretärs und
- Stimmenzähler gewählt sind, zeigt dec Vorsitzer

der Versammlung die Zahl der Wahlmänner an,
welche sie erwählen soll: die Anzahl wird durch
diejenige der Aktivbürger bestimmt, welche in der
Gemeinde oder der Sektion der Gemeinde das
Stimmrecht haben, so daß eine Versammlung von
zoo elnregistrirten Äktivbürgcrn bis auf 150 einen
Wahlmann ernennt, von 150 bis 250 ernennt
sie zwei, von 2Z-- bis 350 dn n. f. wff

26. Die Wahlen geschehen durch das geheime
St mmenmchr und die Mehrheit der Stimmen.

27. Es steht jedem Bürger frei, seinen Zettel
selbst zu schreiben, .oder von wem er gern will,
schreiben zu lassen.

28. Der Vor fixer schreitet zum Namensaufruf,
seder Bürger, desien Name ausgesprochen wird,
.trittch vor, und übcrgiebt semen Zettel einem
<S immenzahler; diestr Zettel soll so viel Namen
e ithalren, als Wahlmäni,er zu ernennen sind.

2y. Nach Ma.chgabe wie je e- Bürger seine
Sc.mmc giebt, schreiben es die Sekretars aus dem
Verzeichn sie der Stimmende« aus

30. Wenn drr Nmmnsa.chnf geendet ist, er,
klärt der Vorsitzer die Wahl oeseysossen; ^ diesem

Augenblik an, dürfen die Stimmenzàhler keim

Stimme mehr annehmen. (Die Fortsetzung folgt.)

Inländische Nachrichten.
Zürich, 16. August. Mittwoch Morgen zwst

scheu 5 und 6 Uhr überraschten die Franken unter Bc,
gl'mstignng eines Nebels den rechten Flügel der

kaiserlichen Stellung unterhalb der Stadt im Sihl,
feld, und drangen bis in das dortige Cavalleriela,
ger vor, ehe man sie bemerkte. Das Feuer dehnte

sich hierauf der ganzen Linie nach aus, und die

Kaiserlichen wurden fast überall zm'ükgedrängt, bis

sie.Verstärkung ans der Stadt und den diesseits

gelegnen Gegenden erhielten. Am bäldcften sicilien

sie das Gleichgewicht ans ihrem rechten Flügel
wieder her, weil sie da mit ihre;- Cavalterie agirt»
konnten. Langer und bis Nachmittag dauerte hü!,

gegen das Feuer ank dem linken Flügel bei Wollis-
Hosen, wo die alt schweizerische Legion stand, die

um Mittag bis zum Werdmüllcrschcn Landhaus

znrükgedrängt worden war. — Im Ganzen war
diese Affaire unbedeutend, und konnte weder fur
ben einen noch für den andern Theil entscheidende

Folgen haben. Einige roo Todte und Blessirte von

beiden Seiten war alles, was daraus enümno.

Man vermuthet daher mit Grund, entweder Ich

es blos falsche Attaque gewesen, um den ernstyattern

Angriff auf Jelachich zu begünstigen, oder hoch,

siens habe Moreau, der nun wie ww horch, z-a»

Oberrommando übernommen hat, die ssmduche

Stellung dadurch eigentlich kennen wollen. AS m

isis, daß die Affaire bei Jelachich wett ernst«
war, und daß dieser, welcher ein abgesondertes

Corps von iZ Bataillons mit Znbchörde comma v-

dirt, bis hinter Einsidlcn znrükgctriclwn worden n.,

und auch die ganze Herrschaft Wadenschwen, ^
er sich sonst ftstgesezt hatte, hat verlassen muH '
Manu will zwar aus der ganzen Cache yler n-)
viel machen, und der Locèat nach ist

noch nicht bedeutend; ob sie es aber ?m,r
werden können, wären nicht gerade in dttjem mg tt
l'iik die Russen zur Verstärkung gekomnlen, ca- ^
eine andere Frage, swule wird w.riltch cw

Abtheilung von 4 — 5000 Mann cin Lager btt ^-
lang bezogen haben, und schon dechueu kW

Truppen ans dem Centrum rechts u.id lww F.,
'

nun anch die Flügel zu verstärk.n.—Heute
rer Lavater wttder hier angelangt. ^..o.nd,

G ch à u nts, 12. Aug. Gesternust i» uns H
fchaft Gaster eine Landsgemcmde na..'
wohnheit gehalten worden; alle Aemter und c. «. -

wurden nach cheocrigcr llebuitg undGesra.m,r
den allerwltzigsten und Nügsten Männern ces

des beftztt
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